
 

BID-Medieninformation vom 11.05.2026  

Gebäudemodernisierungsgesetz: Immobilien-

wirtschaft kritisiert zu kurze Konsultationsfrist – 

seitens des Wirtschaftsministeriums bisher 

keine Fristverlängerung gewährt 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID) 

kritisiert, dass seitens des zuständigen Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Energie (BMWE) bisher keine Verlängerung der Konsultationsfrist 

zum Entwurf des Gebäudemodernisierungsgesetzes gewährt wurde. Die 

BID hatte zuvor das BMWE um Fristverlängerung gebeten. Trotz der 

hohen Komplexität des Gesetzesvorhabens bleibt zur Stellungnahme 

lediglich eine Frist von vier Werktagen.   

„Angesichts der Vielzahl technischer Detailregelungen, der 

umfangreichen Verweise auf DIN-Normen sowie der erheblichen 

Auswirkungen auf die Praxis ist eine angemessene Befassung in diesem 

Zeitrahmen faktisch nicht möglich“, erklärt BID-Vorsitzende Iris Schöberl. 

Eine Frist von zwei Wochen wäre aus Sicht der Immobilienwirtschaft 

sachgerecht. Dies war auf Leitungsebene des Ministeriums zuvor auch in 

Aussicht gestellt worden. Der Normenkontrollrat hatte 2023 sogar eine 

Frist von vier Wochen gefordert.   

Die Entscheidung des Ministeriums, die gesetzte Frist nicht bis zum 20. 

Mai 2026 zu verlängern, erschwert eine qualifizierte Beteiligung der 

Verbände erheblich und wird der Bedeutung des 

Gebäudemodernisierungsgesetzes nicht gerecht: „Eine sorgfältige 

Gesetzgebung braucht die Einbindung der betroffenen Branchen – dafür 

sind realistische und verlässliche Beteiligungsfristen unerlässlich“, 

so Schöberl weiter.   

Die in der BID zusammengeschlossenen Verbände BFW, GdW, IVD, 

VDIV, vdp und ZIA sind seit Jahren verlässliche Partner des Ministeriums 

bei der fachlichen Begleitung gesetzgeberischer Vorhaben. In enger 

Abstimmung mit ihren Mitgliedsunternehmen erarbeiten sie regelmäßig 

fundierte und praxisnahe Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen.  

 

 

 
 
 
 

 

 

Die Mitglieder der BID: 

 

BFW Bundesverband  

Freier Immobilien- und 

Wohnungsunternehmen  

VDIV Verband der Immobilienverwalter 

Deutschland 

GdW Bundesverband deutscher 

Wohnungs- und 

Immobilienunternehmen 

 

IVD Immobilienverband Deutschland 

Bundesverband der Immobilienberater, 

Makler, Verwalter und Sachverständigen 

 

vdp Verband deutscher  

Pfandbriefbanken 

 

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss 

 

 

 

BID Bundesarbeitsgemeinschaft  
Immobilienwirtschaft Deutschland 
 
c/o Zentraler Immobilien Ausschuss 
(ZIA) e.V. 
Leipziger Platz 9 
10117 Berlin 

www.zia-deutschland.de 

 
Pressekontakt: 
Sandra Kühberger  
Abteilungsleiterin Kommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit 

Tel.: 030 / 20 21 585 - 17  
sandra.kuehberger@zia-
deutschland.de  
 

 

 

 

http://www.zia-deutschland.de/
mailto:benjamin.benirschke@zia-deutschland.de
mailto:benjamin.benirschke@zia-deutschland.de


 

In der BID Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland arbeiten die 

Verbände BFW, VDIV, GdW, IVD, vdp, und ZIA zusammen, um mit gebündelten Kräften 

gemeinsam inhaltliche Positionen effektiver in der Öffentlichkeit zu vertreten. Mit der BID 

steht der Politik und anderen Wirtschaftszweigen sowie weiteren Verbänden ein 

unterstützender und durchsetzungsfähiger immobilienwirtschaftlicher Partner zur Seite. 

Weitere Informationen über die BID finden Sie im Internet unter www.bid.info 

http://www.bid.info/

